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yy41 Rechtsvorschriften die dem §2 R-ÜG StGBl 6/1945 zuzurechnen sind

32/06 Verkehrsteuern

Norm

KVG 1934 §2 Z1;

Beachte

Besprechung in:ÖStZB 1989, 120;

Rechtssatz

Für die Gesellschaftsteuerp>icht eines Rechtsvorganges gem § 2 Z 1 KVG kommt es nicht darauf an, aus welchen

Mitteln neue Gesellschaftsrechte begründet werden, weil diese Gesetzesstelle nur an den Ersterwerb anknüpft,

weshalb dieser Tatbestand gegeben ist, wenn die neu geschaBenen oder allenfalls umgewandelten

Gesellschaftsrechte erstmalig erworben werden.
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